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Rechtsanwalt
Prof. Dr. Heiko Fuchs

von Kapellmann
und Partner

Baurecht. Übernimmt ein Bauträger
Bauleistungen, die mit Neubauarbeiten
vergleichbar sind, haftet er sowohl
für den Umbau als auch für die
Altbausubstanz.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 11. Oktober 2016,
Az. 21 U 120/15 (BGH, Beschluss vom 31. Juli 2018,
Az. VII ZR 274/16, NZB zurückgewiesen)

Wer kernsaniert, haftet auch für
die vorhandene Bausubstanz

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Bauträger erwirbt ein 100 Jahre altes
Mehrfamilienhaus, das er sanieren und in
Wohnungseigentum umwandeln will. Die
neuen Eigentumswohnungen sollen an-
schließend verkauft werden. In der Bau-
beschreibung, die mit den Kaufverträgen
beurkundet wurde, heißt es: „Der Kauf-
gegenstandbefand sich bis zumVorjahr in
einem alten, renovierungsbedürftigen
Wohngebäude. Der Verkäufer führt eine

Kernsanierung des Gebäudes (außer
Böden und Decken) durch, welche weit-
gehend abgeschlossen ist.“ Im Vertrag
wird die Gewährleistung für die vorhan-
dene Bausubstanz ausdrücklich ausge-
schlossen. Nach Abschluss der Um- und
Neubauarbeiten verlangt ein Erwerber
Schadenersatz, weil der Keller nicht abge-
dichtet worden ist.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Mit Erfolg! In der Baubeschreibung waren
zwar Sanierungsmaßnahmen aufgezählt
und dabei waren Baumaßnahmen zur
Kellerabdichtung als Schutz gegen Feuch-
tigkeit, die von außen eindringt, nicht aus-
drücklich erwähnt. Dennoch gilt: Wenn
ein Veräußerer zusagt, dass zu der Eigen-
tumswohnung, die saniert wird, ein Kel-
lerraum gehört, dann schuldet er dem
Käufer auch Sanierungsmaßnahmen, die
erforderlich sind, um die Gegenstände,
die in einem solchenKellerraumüblicher-
weise gelagert werden, vor Feuchtigkeit zu
schützen. Andernfalls müssten im Rah-

men der Baubeschreibung oder im nota-
riellen Erwerbervertrag solche baulichen
Maßnahmen konkret negativ ausgegrenzt
werden – als nicht geschuldet bzw. als
nicht von den Herstellungspflichten des
Veräußerers umfasst. Dass die Gewähr-
leistung für die vorhandene Bausubstanz
vertraglich ausgeschlossen wurde, hilft
dem Bauträger nicht weiter. Denn er hat
eine Kernsanierung zugesagt, und die
kanndurch eine solcheKlausel nichtwirk-
sam beschränkt werden.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil entspricht langjähriger Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs, wes-
halb es erstaunt, dass Bauträger immer
wieder dieselbenFehlermachen,wenn sie
Altbauten sanieren und veräußern. Weil
eine Kernsanierung versprochen wurde,
hätte der Bauträger mit dem Erwerber
konkret vereinbarenmüssen, dass dieKel-
leraußenwände nicht bearbeitet werden
und dass deshalb der Keller feucht sein

kann. Entsprechendes gilt für andere
Abweichungen von aktuellen technischen
Regelwerken, insbesondere wenn es um
Schall- und Wärmeschutz geht. Nur wenn
der Bauträger eine unsanierte Wohnung
mit punktuellen Umbaumaßnahmen ver-
kauft, kann eine Haftung für den Bestand,
der nicht bearbeitet wird, gegebenenfalls
ausgeschlossen werden. ahl

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Modernisiert ein
Vermieter Wohnräume während
der Laufzeit einer Staffelmietabrede,
kann er dafür nach Ablauf der
Staffelmietzeit keine
Mieterhöhung fordern.

LG Berlin, Urteil vom 28. Februar 2018
Az. 65 S 225/17

Staffelmiete schließt Erhöhung
wegen Modernisierung aus
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DER FALL

Vermieter und Mieter schlossen im
Dezember 2008 einen Wohnraummiet-
vertrag, indemeine zeitlichbefristete Staf-
felmiete vereinbart war. In den Jahren
2010 und 2016 – während der Laufzeit der
Staffelmiete – führte der Vermieter

Modernisierungsmaßnahmen durch. Er
erklärte daraufhin jeweils noch im selben
Jahr, dass die Miete nach dem Ablauf der
Staffelmietzeit erhöht werden soll. Dage-
gen wehrte sich derMieter und bekam vor
dem LG Berlin Recht.
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DIE FOLGEN

Gemäß § 559 BGB könnenVermieter nach
Modernisierungsmaßnahmen eine Miet-
erhöhung fordern. Es ist aber unzulässig,
die Mietsteigerung während der Laufzeit
der Staffelmiete geltend zu machen
(§ 557a II BGB). Nach Auffassung des LG
Berlin ist damit auch ausgeschlossen, dass
die Miete zeitlich verzögert erst mit Wir-
kung zum Ablauf der Staffelmietzeit

erhöht wird, wenn die Modernisierungs-
maßnahmewährendder Laufzeit der Staf-
felmiete durchgeführt worden ist. Das
ergebe sich aus Sinn und Zweck der
gesetzlichen Regelung, so das Gericht.
Dies gilt auch für notwendigeModernisie-
rungsmaßnahmen, die der Vermieter
nicht vorhersehen konnte.
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WAS IST ZU TUN?

Vermieter von Wohnräumen müssen sich
bei der Gestaltung der Miete entscheiden:
Sie können aufgrund einer Staffelmietab-
rede dieMiete automatisch steigen lassen,
oder sie können eine Mieterhöhung auf-
grund von Modernisierungsmaßnahmen
geltend machen. Ist eine Staffelmiete ver-
einbart und werden während der Laufzeit
Modernisierungen durchgeführt, können
sie dafür keine höhereMiete fordern. Ver-
mieter sollten daher vor Abschluss einer
Staffelmietabrede genau prüfen, ob und
inwieweit Modernisierungsmaßnahmen
anstehen oder erforderlich werden könn-
ten und inwiefern sie planbar und kalku-
lierbar sind. Entsprechend sollten anste-
hendeKosten – soweit nach denVorgaben
der Mietpreisbremse sowie den Wucher-
verboten zulässig – in der Staffelmiete

berücksichtigt werden. Ist dies mangels
Planungs- und Kalkulationssicherheit
nicht möglich oder ist die kalkulierte
Staffelmiethöhe gegenüber dem Mieter
nicht durchsetzbar, können Vermieter in
Betracht ziehen, eine kürzere bzw. über-
haupt zeitlich begrenzte Staffelmietzeit
festzulegen. Auf diese Weise können sie
sich eine Mieterhöhung aufgrund von
Modernisierungsmaßnahmen, die nach
Ablauf der Staffelmietzeit durchgeführt
werden, offen halten. Für die Mieterhö-
hungaufgrundvonModernisierungsmaß-
nahmen ist aber zu beachten, dass
es gemäß § 559 BGB Obergrenzen gibt.
Diese müssen ebenfalls in die Kalkulation
einbezogen werden. ahl

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Einer Gesellschaft, die nur kraft
Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegt,
steht die erweiterte Kürzung auch dann zu,
wenn sie an einer grundstücksverwaltenden,
nicht gewerblich geprägten
Personengesellschaft beteiligt ist.

BFH, Beschluss vom 25. September 2018,
Az. GrS 2/16

Erweiterte Grundbesitzkürzung
auch bei GbR-Beteiligung
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DER FALL

Die Klägerin, eine gewerblich geprägte
GmbH&Co. KG, war an einer vermögens-
verwaltenden, nicht gewerblich geprägten
GbR beteiligt. Die GbR war Eigentümerin
einer vermieteten Immobilie. Die GmbH
& Co. KG erzielte aus dieser Beteiligung
weit überwiegend Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung. Dafür machte sie
gewerbesteuerlich die erweiterte Grund-
besitzkürzung geltend. Das Finanzamt
lehnte dies ab; es argumentierte, dass es
sich hierbei nicht um eigenen Grundbe-
sitz derGmbH&Co.KGhandele.Dagegen

klagte die Gesellschaft, und das Finanzge-
richt gab der Klage statt. Der vierte Senat
des BFH wollte die erweiterte Grundbe-
sitzkürzung gewähren. Dem stand aber
die Rechtsprechung des ersten Senats ent-
gegen, wonach das zivilrechtliche Eigen-
tum am Grundstück entscheidend ist.
Danach kann die erweiterte Grundbesitz-
kürzung bei Immobilien, die mittelbar
über vermögensverwaltende Beteiligun-
gen gehalten werden, nicht in Anspruch
genommenwerden. Die Frage wurde dem
Großen Senat des BFH vorgelegt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Der Große Senat entschied, dass die
erweiterte Grundbesitzkürzung in An-
spruch genommen werden kann. Die
Frage, ob eigener Grundbesitz im Sinne
der gewerbesteuerlichen Grundbesitzkür-
zung vorliegt, richtet sich nach ertragsteu-
erlichen und nicht nach zivilrechtlichen
Grundsätzen. Aus ertragsteuerlicher Sicht
werden die Wirtschaftsgüter und Schul-
den sowie die steuerlichen Ergebnisse
einer vermögensverwaltenden und nicht
gewerblich geprägten Personengesell-
schaft unmittelbar den Gesellschaftern
zugerechnet (§ 39 Abs. 2 AO). Somit

gehört der Grundbesitz anteilig zum
Betriebsvermögen des jeweiligen Gesell-
schafters. Die Begriffe „eigener Grundbe-
sitz“ und „zum Betriebsvermögen gehö-
render Grundbesitz“ sind bedeutungs-
gleich. Im vorliegenden Fall handelt es
sich ertragsteuerlich somit um eigenen
Grundbesitz der GmbH & Co. KG. Auf die
Erträge aus Vermietung und Verpachtung
aus dem mittelbar gehaltenen Grundbe-
sitz kann sie für Gewerbesteuerzwecke
demgemäß auch die erweiterte Grundbe-
sitzkürzung geltend machen.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des BFH eröffnet der Gestal-
tungspraxis bei Immobilieninvestments
vielfältigere Strukturierungsmöglichkei-
ten. Gerade bei größeren Portfolios kann
der Immobilienbesitz nun stärker über
Tochtergesellschaften separiert werden,
ohne dass auf den gewerbesteuerlichen

Vorteil der erweiterten Grundbesitzkür-
zung verzichtet werden muss. Auch das
Halten einer Immobilie, teils unmittelbar
und teils über eine vermögensverwal-
tende Tochterpersonengesellschaft, sollte
auf Basis des BFH-Urteils unproblema-
tisch sein. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Gerrit Krupp

von Lenz und Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. In Rheinland-Pfalz darf
ein Einzelhandelsbetrieb, der ein
großflächiges, zentrenrelevantes
Randsortiment hat, nicht außerhalb von
Innenstädten und Stadt- bzw.
Stadtteilzentren angesiedelt werden.

OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14. November 2018,
1 A 10105/18.OVG

Keine zentrenrelevante Waren
außerhalb des Zentrums

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Eine Stadt in Rheinland-Pfalz will ein
Möbelhaus ansiedeln lassen. Die Ver-
kaufsfläche soll 45.000m2 betragen, davon
entfallen 2.250m2 auf innenstadtrelevante
Randsortimente. Der Flächennutzungs-
plan stellt für den Standort eine gewerb-
liche Baufläche dar. ImBebauungsplan ist
ein Gewerbe- bzw. Industriegebiet festge-
setzt. Das Einzelhandelskonzept der Stadt
sieht den Bereich hingegen als Ergän-
zungsstandort für großflächigen Einzel-

handel im Sinne des Landesentwicklungs-
programms (LEP) IV vor. Die Stadt will
nun den Flächennutzungsplan ändern
und eine Sonderbaufläche für den groß-
flächigen Einzelhandel ausweisen. Auch
der Bebauungsplan soll entsprechend
geändert werden. Zugleich beantragt sie,
dass zur Ansiedlung desMöbelhauses von
den Zielen der Landes- und Regionalpla-
nung abgewichen werden darf. Die Lan-
desplanungsbehörde verweigert das.
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DIE FOLGEN

Nach Ziel 58 im LEP IV darf großflächiger
Einzelhandel mit innenstadtrelevanten
Sortimenten nur in Innenstädten und
Stadt- bzw. Stadtteilzentren angesiedelt
und erweitert werden. Ziel 59 legt wie-
derum fest, dass es großflächiger Einzel-
handel mit nicht-innenstadtrelevanten
Sortimenten auch an Ergänzungsstandor-
ten gebendarf; innenstadtrelevante Rand-
sortimente müssen dann aber begrenzt
werden. Das OVG Rheinland-Pfalz hat
nun entschieden, dass Ziel 58 als Grund-
regel für alle großflächigen Betriebe mit

innenstadtrelevanten Sortimenten gilt,
egal ob es sich um Kern- oder Randsorti-
mente handelt. Zusammen mit Ziel 59
ergibt sich, dass Betriebe mit nicht-
zentrenrelevanten Kern-, aber zentrenre-
levanten Randsortimenten nicht außer-
halb von Innenstädten und Stadt- bzw.
Stadtteilzentren angesiedelt werden dür-
fen, wenn die Verkaufsfläche für die zen-
trenrelevanten Sortimente großflächig ist,
d.h. 800 m2 überschreitet. Davon kann
aber im Einzelfall abgewichen werden, so
das OVG.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil ist nicht zuletzt für den Möbel-
einzelhandel von hoher Relevanz, denn
hier werden oft auf größeren Teilen der
Verkaufsfläche zentrenrelevanteRandsor-
timente angeboten, die schon für sich
genommen die Schwelle zur Großflächig-
keit überschreiten. Diese Betriebe unter-
liegen in Rheinland-Pfalz dem Integrati-
onsgebot des Ziels 58 und dem für Ergän-
zungsstandorte geltenden Ziel 59 des LEP

IV. Ist eine Ansiedlung geplant, kann es
erforderlich werden, im Hinblick darauf
ein Zielabweichungsverfahren durchzu-
führen. Jedenfalls ist auf eine fundierte
Auswirkungsanalyse Wert zu legen. Diese
muss aufzeigen, ob und warum auch ein
Verkaufsflächenanteil von über 800 m2 für
zentrenrelevante Randsortimente innen-
stadtverträglich ist. ahl

ANZEIGE

Quelle: Kapellmann, Urheber Jochen Rolfes


